
Traktanden
1.	Teilrevision Gemeindeordnung; Genehmigung; Verabschiedung z. H. der Urne
2.	Gebührenverordnung; Genehmigung
3.	Allfällige Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Aktenauflage
Die Anträge mit den dazugehörigen Unterlagen liegen ab Montag, 2. März 2026 bis Montag, 16. März 2026, 
im Gemeindehaus (Dorfstrasse 41, Bauma; 2. OG (Präsidiales+Sicherheit)) während den Öffnungszeiten 
(Montag 08.30 – 11.30 und 14.00 – 18.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 08.30 – 11.30 und 14.00 – 16.30 Uhr, 
Freitag 07.00 – 14.00 Uhr) zur Einsicht auf. Die Unterlagen sind ab dem 26. Februar 2026 auch auf der 
Website bauma.ch aufgeschaltet.

Informationen
Zur Gemeindeversammlung sind alle interessierten Personen eingeladen. Über die politischen Rechte ver-
fügt und damit stimmberechtigt ist, wer Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger ist, das 18. Altersjahrs 
zurückgelegt hat, in der Gemeinde Bauma politischen Wohnsitz hat und von der Ausübung der politischen 
Rechte auf Bundesebene nicht ausgeschlossen ist.

Telefon	 052 397 70 65
E-Mail 	 info@bauma.ch
Website 	 bauma.ch

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

Wir laden Sie auf 20 Uhr zur Gemeindeversammlung ein und freuen uns, wenn Sie auch auf diese Weise unsere 
Gemeinde mitgestalten und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.

Auf diesen Seiten fassen wir zwei Geschäfte der Gemeindeversammlung zusammen. Die vollständigen Unterla-
gen liegen ab dem 2. März 2026 im Gemeindehaus zur Einsicht auf. Weitere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Webseite.

Im Nachgang zur Behandlung der traktandierten Geschäfte wird der Gemeinderat über die Resultate der Mit-
wirkungsveranstaltung zur Zukunft von Tanne und Dorfmitti vom 24. Januar 2026 informieren.

Bauma, 26. Februar 2026

Gemeinderat Bauma

Andreas Sudler	 Roberto Fröhlich
Gemeindepräsident	 Gemeindeschreiber

Gemeindeversammlung vom 16. März 2026, 
20 Uhr, in der ref. Kirche, Sternenberg
Beleuchtender Bericht gemäss § 19 Gemeindegesetz

Bitte beachten Sie den Durchführungsort in der Kirche Sternenberg
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Traktandum 1
Teilrevision Gemeindeordnung; 
Genehmigung; Verabschiedung  
z. H. der Urne 

Ausgangslage
Am 9. Dezember 2019 hat die Gemeindeversammlung die 
total revidierte Gemeindeordnung, welche die notwendigen 
Anpassungen an das neue Gemeindegesetz (GG) enthielt, 
ausführlich beraten und mit einigen wenigen Änderungen zu 
Händen der Urnenabstimmung verabschiedet.

Die obligatorische Urnenabstimmung konnte auf Anweisung 
des Regierungsrats aufgrund der verordneten Massnahmen 
zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie erst am 27. Sep-
tember 2020 durchgeführt werden. 

Der Regierungsrat hat die neue Gemeindeordnung mit Be-
schluss Nr. 1241 vom 16. Dezember 2020 genehmigt, wobei 
zwei von der Gemeindeversammlung eingefügte Bestim-
mungen zu Bemerkungen Anlass gegeben haben. Der Ge-
meinderat wurde durch Beschluss der Gemeindeversamm-
lung vom 9.  Dezember 2019 ausdrücklich ermächtigt, 
allfällige Bestimmungen der GO, die vom Regierungsrat 
nicht genehmigt werden können, gemäss den regierungsrät-
lichen Vorgaben anzupassen. Von dieser Ermächtigung wur-
de der Stimmbürgerschaft auch im Beleuchtenden Bericht 
für die Urnenabstimmung vom 27. September 2020 Kennt-
nis gegeben, ohne dass dagegen Rechtsmittel geführt wor-
den wären. Der Gemeinderat hat daher mit Beschluss vom 
13. Januar 2021 aufgrund des regierungsrätlichen Genehmi-
gungsbeschlusses zwei Anpassungen der Gemeindeordnung 
(GO) beschlossen.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 17. März 2021 wurde 
die Gemeindeordnung vom 9. Dezember 2019 auf den 1. Ap-
ril 2021 in Kraft gesetzt.

Revisionsbedarf
Seit der Totalrevision der Gemeindeordnung wurden das 
Volksschulgesetz (2020) sowie das Gesetz über die Politi-
schen Rechte (2022) und das Bürgerrechtsgesetz (2023) re-
vidiert. Grundsätzlich bietet das neue Recht den Gemeinden 
vor allem bei der Organisation der Behörden und der Ver-
waltung mehr Gestaltungsspielraum. Aus den Revisionen re-
sultiert aber auch Anpassungsbedarf, was den Gemeinderat 
zur Ausarbeitung der vorliegenden Teilrevision veranlasste.

Vernehmlassungsverfahren
Vom 15. Mai 2025 bis zum 10. Juli 2025 wurde der Entwurf 
der teilrevidierten Gemeindeordnung bei Parteien, Behörden 
und weiteren interessierten Kreisen vernehmlasst. Innert 
Frist sind vier Stellungnahmen eingegangen. In keiner der 
Vernehmlassungen wird die Teilrevision abgelehnt, Verein-
zelt wurden aber Änderungsanträge gestellt. Die vom Ge-
meinderat vorgeschlagen Anhebung der Finanzkompetenzen 
des Gemeinderates wurde in der Vernehmlassung mehrheit-
lich abgelehnt und daher fallen gelassen. Die vom Gemein-
derat vorgesehene Regelung, wonach neu nur eine Schul-
leiterin oder ein Schulleiter und eine Lehrperson (mit 
beratender Stimme) an den Sitzungen der Schulpflege teil-
nehmen sollen, wurde von der Schulpflege in der Vernehm-
lassung abgelehnt. Auf diese vorgeschlagene Vereinfachung 
wurde daher ebenfalls verzichtet.

Vorprüfung durch das Gemeindeamt
Der Gemeinderat hat die aufgrund der Vernehmlassungser-
gebnisse angepasste Teilrevisionsvorlage am 23.  Septem-
ber  2025 dem Gemeindeamt zur Vorprüfung unterbreitet. 
Das Gemeindeamt hat den Entwurf der Änderungen der Ge-

meindeordnung zu prüfen, bevor darüber in der Gemeinde 
an der Urne abgestimmt wird. Dieses Vorgehen ist zweck-
mässig, muss die Gemeindeordnung nach der Abstimmung 
doch vom Regierungsrat genehmigt werden.

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2025 unterbreitete das Ge-
meindeamt seinen Vorprüfungsbericht mit wenigen in erster 
Linie formellen Empfehlungen. Alle vorgesehenen Änderun-
gen der Gemeindeordnung sind genehmigungsfähig. Zwei 
Empfehlungen wurden vom Gemeinderat aufgenommen.

Die wichtigsten Änderungen
a)	Das zürcherische Bürgerrechtsgesetz (KBüG) wurde per 

1. Juli 2023 revidiert. Mit dieser Revision wurden die 
Einbürgerungspraxis im Kanton Zürich vereinheitlicht 
und verschiedene Abläufe, wie etwa die Prüfung der 
Grundkenntnisse und das digitale Einbürgerungsverfah-
ren, neu geregelt. Die Gemeindeordnung bestimmt, 
welches Organ (z. B. Gemeinderat, Gemeindeversamm-
lung oder Gemeindeparlament) über die Erteilung des 
Gemeindebürgerrechts entscheidet. Falls die Gemeinde-
ordnung für Ausländerinnen und Ausländer wie im Falle 
der Gemeinde Bauma bisher zwei Organe (Gemeinderat 
und Gemeindeversammlung) vorsah, muss die Gemein-
de bis spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten des KBüG 
(d. h. bis 30. Juni 2027) ein einziges Organ benennen 
(§ 22 KBüG). Die Revision der Gemeindeordnung ist 
daher zwingend. Es ist nicht sinnvoll, die Zuständigkeit 
zur Erteilung des Bürgerrechts an Ausländerinnen und 
Ausländer, die in der Schweiz geboren sind oder wäh-
rend insgesamt mindestens fünf Jahren die obligatori-
sche Schule oder die Sekundarstufe II in der Schweiz in 
einer Landessprache besucht haben, vom Gemeinderat 
an die Gemeindeversammlung zu verschieben. Dies 
würde zu deutlich mehr Gemeindeversammlungsge-
schäften im tiefen zweistelligen Bereich führen. Vorge-
schlagen wird daher, als Organ im Sinne von § 13 Abs. 1 
KBüG den Gemeinderat zu bezeichnen (Art. 27 Abs. 1 
Ziff. 5 Entwurf teilrevidierte Gemeindeordnung [EnGO]).

b)	Gemäss (§ 23 Abs. 2 des Gesetzes über die Politischen 
Rechte (GPR) ist einzig für die Wahl in den Gemeinderat 
der politische Wohnsitz in der Gemeinde Voraussetzung. 
Für die Wahl in andere Organe der Gemeinde (§ 10 GPR), 
kann die GO den politischen Wohnsitz in der Gemeinde 
oder im Kanton vorschreiben. Fehlt eine Regelung, so ist 
in diese Organe (auch eigenständige Kommissionen wie 
die Schulpflege) auch wählbar, wer ausserhalb der Ge-
meinde oder des Kantons Wohnsitz hat (§ 23 Abs. 3 GPR 
bzw. Art. 40 Abs. 1 Satz 2 Kantonsverfassung [KV] als 
lex specialis zu Art. 22 KV). Nur in die nicht an der Urne 
gewählten, vom Gemeinderat bestellten unterstellten 
und beratenden Kommissionen sollen neu, mit Ausnah-
me der neu vorgesehenen Sozialkommission, fallweise 
auch Fachleute gewählt werden können, die keinen 
Wohnsitz in der Gemeinde haben (Art. 4 Abs. 3 EnGO).

c)	Bereits bei der Totalrevision der Gemeindeordnung im 
Jahr 2019 beantragte der Gemeinderat die Abschaffung 
der Sozialbehörde. Die Gemeindeversammlung hat 
seinerzeit in der Vorberatung die Bestimmungen über 
die Sozialbehörde wieder in die Gemeindeordnung einge-
fügt. Das Sozialhilfegesetz (§ 6) geht vom Grundsatz 
aus, dass der Gemeinderat die Aufgaben der (früheren) 
Fürsorgebehörde wahrnimmt. Nimmt der Gemeinderat 
die Aufgabe wahr, kann dieser in einem Behördenerlass 
bestimmte Aufgaben und Befugnisse an Angestellte oder, 
falls in der GO vorgesehen, eine unterstellte Kommission 
delegieren. Die Sozialbehörde soll abgeschafft und durch 
eine dem Gemeinderat unterstellte Sozialkommission 
ersetzt werden (Art. 41 Abs. 1 lit. c EnGO). Übergangs-
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rechtlich soll bis zum Ende des Kalenderjahres des In-
krafttretens der Änderung der Gemeindeordnung die 
Sozialbehörde als eigenständige Kommission gemäss 
dem aufgehobenen Art. 40 der Gemeindeordnung vom 
9. Dezember 2019 weiterbestehen (Art. 50 EnGO).

d)	Die geltende Gemeindeordnung kennt noch die vorbera-
tende Gemeindeversammlung vor kommunalen Urnen-
abstimmungen (ausgenommen sind Einzelinitiativen 
sowie Verträge und Rechtsgrundlagen über den Zusam-
menschluss oder die Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden und Gebietsänderungen). Vorberatende 
Gemeindeversammlungen führen zu einem längeren 
politischen Prozess, da zwischen der Vorberatung und 
der abschliessenden Urnenabstimmung zusätzliche 
Schritte und Fristen eingehalten werden müssen. Ob-
wohl die Stimmberechtigten in der vorberatenden Ge-
meindeversammlung Änderungsanträge stellen können, 
ist ihr Einfluss auf das Geschäft begrenzt, da die definiti-
ve Beschlussfassung erst an der Urne erfolgt und die 
Versammlung lediglich eine Abstimmungsempfehlung 
abgibt. Stattdessen soll der Gemeinderat bei Vorlagen, 
die der Urnenabstimmung unterliegen (nicht aber bei 
Einzelinitiativen und Vorlagen von Zweckverbänden, 
über welche an der Urne entschieden wird), Informa-
tionsanlässe oder Orientierungsversammlungen durch-
führen (Art. 27 Ziff. 10 EnGO). Diese können flexibler 
gestaltet werden und sind nicht an die starren Fristen 
und Abläufe einer Gemeindeversammlung gebunden. 
Diese Informationsanlässe oder Orientierungsversamm-
lungen haben in der Regel vor der Ausarbeitung des 
beleuchtenden Berichts an die Stimmbürgerschaft statt-
zufinden. Diese Regelung soll es ermöglichen, Diskus-
sionsergebnisse aus den Informationsveranstaltungen 
noch in den beleuchtenden Bericht zur Urnenabstim-
mung aufzunehmen.

Vorberatung durch die Gemeindeversammlung
Gemäss Art. 89 Abs. 3 der Kantonsverfassung (KV) i. V. m. 
Art. 9 Ziff. 1 der Gemeindeordnung liegt der Erlass und die 
Änderung der Gemeindeordnung in der Kompetenz der Ur-
nenabstimmung. Vorgängig findet gemäss Art. 16 Ziff. 9 der 
Gemeindeordnung eine vorberatende Gemeindeversamm-
lung statt. Es besteht an der vorberatenden Gemeindever-
sammlung die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen, 
über die abgestimmt wird, bis das Geschäft zu Händen der 
Urnenabstimmung bereinigt ist. Den Stimmberechtigten 
wird an der Urne die von der Versammlung beschlossene 
Vorlage unterbreitet. Der Beschluss der vorberatenden Ge-
meindeversammlung hat den Charakter einer Abstimmungs-
empfehlung. Ändert die vorberatende Gemeindeversamm-
lung die Vorlage des Gemeinderates ab, darf der 
Gemeinderat den Stimmberechtigten als Variante auch die 
ursprüngliche Vorlage unterbreiten (§ 16 Gemeindegesetz).

Empfehlung des Gemeinderates
Die vorliegende Teilrevision berücksichtigt aktuelle Entwick-
lungen und die Änderungen des übergeordneten Rechts, 
hält aber im Übrigen an den bewährten Regelungen und 
Kompetenzen der Gemeindeordnung vom 9. Dezember 2019 
fest. Der Gemeinderat empfiehlt der vorberatenden Ge-
meindeversammlung, der Teilrevision der Gemeindeord-
nung zu Händen der Urnenabstimmung zuzustimmen.

Eine den Empfehlungen des Gemeindeamtes entspre-
chende Darstellung der Teilrevision der Gemeindeordnung 
mit den geänderten, aufgehobenen und eingefügten Be-
stimmungen ist ab Seite 5 abgedruckt. Für eine ergänzen-
de Darstellung mit hervorgehobenen Änderungen wird auf 
die Aktenauflage verwiesen.

Antrag des Gemeinderates
1.	Die teilrevidierte Gemeindeordnung der politischen 

Gemeinde Bauma wird zuhanden der Urnenabstimmung 
vom 14. Juni 2026 verabschiedet.

2.	Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Bestimmun-
gen der vorliegenden Verordnung, die vom Regierungs-
rat nicht genehmigt werden, gemäss den regierungsrät-
lichen Vorgaben anzupassen.

Traktandum 2
Gebührenverordnung; Genehmigung 
Ausgangslage
Mit Inkrafttreten des Gemeindegesetzes vom 20. April 2015 
(GG) per 1. Januar 2018 ist die kantonale Verordnung über 
die Gebühren der Gemeindebehörden vom 8.  Dezem-
ber  1966 (VOGG) aufgehoben worden. Mit der Aufhebung 
der VOGG ist die Rechtsgrundlage für zahlreiche Gebühren 
entfallen.

Der Gemeinderat hat deshalb mit Beschluss vom 29.  No-
vember 2017 übergangsrechtlich die Verordnung über die 
Gebühren der Gemeindebehörden der Gemeinde Bauma 
(VOGG-Bauma) verabschiedet und auf den 1. Januar 2018 in 
Kraft gesetzt. Mit Verweis auf § 4 Abs. 2 GG – der dannzu-
mal noch nicht in Kraft stand – hat der Gemeinderat in Aus-
sicht gestellt, eine überarbeitete Gebührenverordnung der 
Gemeindeversammlung vorzulegen. Dieses Versprechen 
wird mit dem vorliegenden Geschäft eingelöst.

Der vorliegende Entwurf der Verordnung über die Gebühren 
der Gemeinde Bauma (GebVO) stützt sich weitestgehend auf 
die Mustergebührenverordnung, die der Verein Zürcher Ge-
meinde- und Verwaltungsfachleute erarbeitet und seinen 
Mitgliedern im Mai 2017 zur Verfügung gestellt hat. Diese 
Grundlage wurde auch in zahlreichen anderen Gemeinden – 
darunter auch die Gemeinden Pfäffikon, Wetzikon und Uster 

– als Grundlage für deren Gebührenverordnungen genutzt 
und hat sich über die Jahre bewährt.

Grundlagen und Ausgestaltung der neuen 
Gebührenverordnung

Begriff, Zweck und rechtliche Grundlagen der Gebühren
Gebühren sind öffentliche Abgaben. Sie müssen von den Pri-
vaten für bestimmte Leistungen der Verwaltung bezahlt wer-
den und dürfen höchstens kostendeckend sein.

Das Legalitätsprinzip verlangt, dass die Grundlagen der Ge-
bührenerhebung von den Stimmberechtigten festgelegt wer-
den. Das bedeutet, die gesetzliche Grundlage muss zumin-
dest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der 
Abgabe und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe fest-
halten. Dies verlangt auch Art. 14 Abs. 5 der Gemeindeord-
nung der politischen Gemeinde Bauma vom 9.  Dezem-
ber 2019.

Zuständigkeiten von Gemeinderat und Verwaltung
Nach den Bemessungsgrundlagen berechnet der Gemeinde-
rat (Exekutive) sodann die Höhen der Gebühren im Einzel-
nen und hält sie auf Reglementsstufe in einem Gebührentarif 
fest. Ausserdem darf die Exekutive darin sogenannte Kanz-
lei- oder Verwaltungsgebühren direkt festlegen. Das sind 
Gebühren, die niedrig sind und für Routinehandlungen ver-
langt werden. Die rechtsanwendenden Stellen (z. B. die Bau-
bewilligungsbehörde) setzt die individuelle Gebühr letztlich 
für den Einzelfall fest.

Die neue Gebührenverordnung ist ab Seite 9 abgedruckt.
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ren aber spätestens seit der flächendeckenden Einführung 
von QR-Einzahlungsscheinen ohne Weiteres vermeidbar, 
während gleichzeitig die für diese Nachforschungen von Drit-
ten in Rechnung gestellten Beträge in den vergangenen Jah-
ren stark gestiegen sind; im zweiten Fall will sich der Ge-
meinderat die Handlungsfreiheit für die Einführung von 
Parkiergebühren erhalten, auch wenn dies zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht geplant ist. Im Unterschied zur VOGG-Bau-
ma sieht der vorliegende Entwurf weiter vor, dass in den 
Gebührenansätzen die Mehrwertsteuer nicht inbegriffen ist 
(Art. 12 Entwurf GebVO), weshalb sich allfällige zukünftige 
Änderungen der Mehrwertsteuer auf die Höhe der Gebühren 
auswirken werden. Ansonsten bleiben die Bemessungs-
grundlagen und Gebührenhöhen grundsätzlich unverändert.

Gebührenhöhe, Vergleich mit anderen Gemeinden 
und zukünftige Überprüfung
Ein Quervergleich mit anderen Gemeinden – namentlich den 
Gemeinden Pfäffikon, Uster und Wetzikon – sowie die sum-
marische Überprüfung der Gebühreneinnahmen hat ergeben, 
dass in keinem Verwaltungszweig zu hohe Gebühren erho-
ben werden, also die durchschnittlichen Kosten für die ge-
samte Tätigkeit eines Verwaltungszweiges mit Gebührenein-
nahmen überschritten werden. Der Gemeinderat wird in den 
nächsten Jahren aber die Gebühren in einzelnen Verwal-
tungszweigen periodisch überprüfen und gegebenenfalls den 
tatsächlichen Kosten der jeweiligen Verwaltungszweige an-
passen.

Die Gesamtschau aller in der Gemeinde Bauma vereinnahm-
ten Gebühren hat aber gezeigt, dass insbesondere bei den 
Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Einrichtungen 
(z. B. Tannensaal, Sportanlagen, Mehrzwecksaal etc.) eine 
stärkere Schematisierung und Pauschalierung der Gebüh-
renberechnung angezeigt ist, was zu mehr Rechtsgleichheit 
und mittelfristig grösserer Effizienz bei der Rechnungsstel-
lung führen sollte. Bei der Ausarbeitung des Gebührentarifs 
und der operativen Umsetzung wird der Gemeinderat darauf 
achten, dass diese Schematisierung und Pauschalierung 
nicht zu einer signifikanten Veränderung der insgesamt ver-
einnahmten Gebühren führen wird.

Auswirkungen für Bevölkerung und ortsansässige Vereine
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit dem 
Erlass der GebVO der Gebührenrahmen für Leistungen der 
Verwaltung und damit die Gebührenhöhe für die Leistungs-
empfängerinnen und Leistungsempfänger grundsätzlich un-
verändert bleibt. Der Gemeinderat hat aber gegenüber der 
heutigen Regelung an verschiedenen Stellen insbesondere 
die Möglichkeit von Ermässigungen für ortsansässige Verei-
ne oder Einwohner und Einwohnerinnen von Bauma vorge-
sehen.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Entwurf der Ge-
bührenverordnung und die Anträge des Gemeinderates ge-
prüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung Zustimmung 
zu den Anträgen des Gemeinderates.

Antrag des Gemeinderates
1.	Die Verordnung über die Gebühren der Gemeinde Bauma 

(GebVO) wird genehmigt. Die Inkraftsetzung erfolgt 
durch den Gemeinderat.

2.	Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an der 
vorliegenden Verordnung vorzunehmen, die sich als 
Folge von Rekursentscheiden als notwendig erweisen.

Bestehende Spezialregelungen und Bedarf 
für eine einheitliche GebVO
Für die Gebühren der Wasserversorgung (Verordnung über 
die Wasserversorgung (WAVE) der Gemeinde Bauma vom 
25. März 2024) und im Entsorgungswesen (Abfallverordnung 
der Politischen Gemeinde Bauma vom 15. März 2021 und 
Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) der Gemeinde 
Bauma vom 8. September 2025) haben die Stimmberechtig-
ten schon genügende gesetzliche Grundlagen geschaffen. 
Diese bleiben unverändert in Kraft. Teilweise bestehen auch 
gesetzliche Grundlagen im übergeordneten Recht, auf die 
weiterhin abgestützt werden kann.

Die übrigen Gebühren werden bis heute grundsätzlich basie-
rend auf der oben erwähnten VOGG-Bauma bzw. im Fried-
hof- und Bestattungswesen gestützt auf das Reglement über 
die Gebühren im Friedhof- und Bestattungswesen der Ge-
meinde Bauma vom 25. September 2024 und im Marktwe-
sen gestützt auf das Marktreglement vom 27. Januar 2016  
erhoben; vereinzelt hat der Gemeinderat die Gebührenerhe-
bung in Beschlüssen konkretisiert (z. B. Beschluss Nr. 2020-
44 vom 18. März 2020 mit teilweiser Befreiung von Bezü-
gern und Bezügerinnen von Ergänzungsleistungen und der 
Sozialhilfe, Beschluss Nr. 2022-49 mit Anpassungen der Ta-
rife bei Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen oder Beschluss 
Nr. 2024-205 mit Anpassung der Gebühren im Marktwesen). 
Mit dem vorliegenden Entwurf GebVO soll eine neue, aktu-
alisierte Rechtsgrundlage geschaffen werden, damit die Ge-
meinde Bauma weiterhin rechtsgültig Gebühren erheben 
darf. Mit Inkrafttreten der GebVO und des durch den Ge-
meinderat auf Reglementsstufe zu erlassenden Gebührenta-
rifs werden die VOGG-Bauma sowie das Reglement über die 
Gebühren im Friedhof- und Bestattungswesen der Gemein-
de Bauma aufgehoben; für widersprechende Bestimmungen 
und Beschlüsse gelten die allgemeinen Kollisionsregeln, wo-
nach der spätere Erlass den früheren («lex posterior derogat 
legi priori») und der höherrangige Erlass den niederrangigen 
verdrängt («lex superior derogat legi inferiori»).

Aufbau und Inhalt der neuen Gebührenverordnung
Die Gemeinden können den Kreis der Abgabepflichtigen, den 
Gegenstand der Abgabe und die Bemessungsgrundlage 
selbst festsetzen. Das Kostendeckungsprinzip setzt den obe-
ren Rahmen für die Gebührenbemessung. Gewinne dürfen 
die Gemeinden durch das Erheben von Gebühren nicht er-
wirtschaften. Ausserdem muss bei der Bemessung der Ge-
bühren das Äquivalenzprinzip beachtet werden. Das Äqui-
valenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip 
und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 8 und Art. 9 
Bundesverfassung) für den Bereich der Kausalabgaben. Es 
bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen 
Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung stehen darf 
und sich in vernünftigen Grenzen halten muss.

Diese Grundlagen werden neu in der vorliegend zu beschlies-
senden GebVO festgesetzt. Die GebVO ist in zwei Teile ge-
gliedert, einen allgemeinen und einen speziellen Teil. Im all-
gemeinen Teil (Art. 6 Entwurf GebVO) findet sich auch die 
Delegation an den Gemeinderat, die einzelnen Gebührenhö-
hen, basierend auf den Vorgaben in der Verordnung, im Ge-
bührentarif festzulegen; im speziellen Teil finden sich Be-
stimmungen für Gebühren der einzelnen Verwaltungsbereiche.

In der GebVO werden alle Gebührentatbestände so erfasst, 
wie sie heute gehandhabt werden, sich in übergeordneten 
Gebührenerlassen finden und sich als rechtmässig erwiesen 
haben. Mit äusserster Zurückhaltung wurden nur zwei neue 
Gebührentatbestände geschaffen, nämlich für Nachfor-
schungen bei Zahlungseingängen (Art. 32 Entwurf GebVO) 
und eine Kann-Bestimmung zur Erhebung von Parkiergebüh-
ren (Art. 48 Entwurf GebVO): Im ersten Fall sind die Gebüh-
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